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Bericht 
des Finanz- und Budget~usschusses 

über die Regierungsvorlage (1320 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Körper
schaftsteuergesetz 1966, das Gewerbesteuer
gesetz 1953 und das Bewertungsgesetz 1955 

. geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 
1974) 

Während das Genossenschaftsgesetz 1873 keine 
ausdrückliche Bestimmung über die Zulässigkeit 
oder das Verbot einer Beteiligung der Genossen
schaft an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft 
enthielt, sieht die GenossensChaftsgesetz-Novelle 
1974 das Recht der Genossenschaft vor, sich unter 
bestimmten Voraussetzungen an anderen Unter
nehmungen zu beteiligen. Diesen gesetzlichen 
Maßnahmen entspricht es, die dem Anwendungs
bereich der Gewerbeordnung 1973 unterliegen'den 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften auch 
in der Besteuerung den Kapitalgesellschaften da
durch anzunähern, daß auch sie die körperschaft
steuerlichen Institute der Organschaft und der 
Schachtelbeteiligung in Anspruch nehmen können. 

Mondl 
Berichterstatter 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf noch 
Abänderungen auf dem Gebiet des Gewerbe.
steuergesetzes und des Bewertungsgesetzes. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den er
wähnten Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
29. November 1974 der Vorberatung unterzogen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten Dr. Sc h m i d t, 
DDr. Neu n er, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Dr. K e i me 1 und M ü h 1 ba ehe r sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dr. An d r 0 s c h 
beteiligten, wurde der Gesetzentwurf mit Stim
meneinhelligkeit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(1320 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 29. November 1974· 

Dr. Tull 
Obmann 
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